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eg-check.de in der Praxis - Ein Beispiel  
von Sarah Lillemeier (WSI in der Hans-Böckler-Stiftung) 
 
In einem großen Versorgungsbetrieb bestand Interesse, die eigenen Gehaltsstruktu-
ren auf Entgeltgleichheit zu prüfen. Hierzu wurde eg-check.de angewendet. Die zent-
rale Frage lautete: „Wird Frauen und Männern für gleichwertige Arbeit ein gleiches 
Grundentgelt bezahlt?“ Zum Einsatz kamen die Instrumente „Regelungs-Check“ so-
wie mehrfach der „Paarvergleich zur Feststellung der Gleichwertigkeit von Tätigkei-
ten“. Die Prüfung wurde im Rahmen meiner Dissertation durchgeführt.  
 
Der Anwendungsfall 
Bei dem geprüften Betrieb handelt es sich um ein großes Versorgungsunternehmen, 
für das der Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V) gilt. Insgesamt arbeiten dort 
mehr Männer als Frauen. Der Frauenanteil liegt bei knapp 30 Prozent. Hervorzuhe-
ben ist, dass die Frauen vermehrt in den höheren Entgeltgruppen anzutreffen sind. 
Sie üben überwiegend höher eingruppierte Verwaltungstätigkeiten aus, während die 
Männer in anderen Unternehmensbereichen vorzufinden sind.  
 
Gender Pay Gap: 0% 
Für den Betrieb wurde ein unternehmensspezifischer Gender Pay Gap von 0 Prozent 
berechnet, der deutlich unter dem branchenüblichen Verdienstabstand von 5 Prozent 
liegt. D.h. in diesem Versorgungsbetrieb sind die durchschnittlichen Bruttostunden-
verdienste der Frauen und Männer gleich hoch. Da der Gender Pay Gap als Durch-
schnittswert aber auch stark von der Verteilung der Beschäftigten auf die einzelnen 
Entgeltgruppen beeinflusst wird, musste gezielter gefragt werden, inwieweit die ein-
zelnen Tätigkeiten auch geschlechtsneutral bewertet werden. Hierüber kann der 
Gender Pay Gap keine Auskunft geben. 
 
Vorgehen 
Mit der Frage „Wird Frauen und Männern für gleichwertige Arbeit ein gleiches 
Grundentgelt bezahlt“ stand die Bewertung der Arbeit im Mittelpunkt der Prüfung. Zur 
Beantwortung wurden exemplarisch Paarvergleiche durchgeführt, mit deren Hilfe die 
derzeit geltende Eingruppierung einem diskriminierungsfreien Bewertungsergebnis 
gegenübergestellt werden kann. Außerdem ist der Regelungs-Check angewendet 
worden, um das tariflich geregelte Verfahren der Arbeitsbewertung zu prüfen.  
 
Die Ergebnisse 
Regelungs-Check zum anforderungsbezogenen Grundentgelt 
Die Beantwortung der Fragen des Regelungs-Checks ergab, dass im TV-V einige 
Bestimmungen mit Diskriminierungspotentialen enthalten sind. Die kritischen Punkte 
beziehen sich insbesondere auf die Kriterien der Arbeitsbewertung, auf ihre Definiti-
onen und Ausprägungsstufen. Beispielsweise stehen im TV-V nur die Bewertungskri-
terien „Qualifikationsanforderungen“ und „Verantwortung“ zur Verfügung. Darüber 
hinaus lassen sich „Selbständigkeit“ und „Schwierigkeit und Bedeutung“ als selektiv 
verwendete Kriterien identifizieren. Hingegen werden „Anforderungen an psycho-
soziale Kompetenzen“, die häufig bei frauendominierten Tätigkeiten auftreten, igno-



riert. Das Fehlen dieser Kriterien kann jedoch zu einer Benachteiligung beitragen, 
wenn sie zwar abgefordert, jedoch nicht bewertet und nicht bezahlt werden.  
 
Darüber hinaus sind die einzelnen Kriterien nicht eindeutig definiert. Häufig fehlt im 
Tarifvertrag sogar jegliche Form der Erläuterung. Zum Beispiel ist nicht ohne Weite-
res ersichtlich, was unter „Verantwortung“ zu verstehen ist, wie „besondere Spezial-
kenntnisse“ definiert sind oder wann für eine Tätigkeit das Merkmal „besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung“ erfüllt ist. Aufgrund dieser fehlenden Definitionen müs-
sen die Kriterien von den bewertenden Personen auf der betrieblichen Ebene ausge-
legt werden. Diese Auslegungen wiederum können Diskriminierungen begründen.  
 
Zudem kann ein weiterer Punkt im TV-V Diskriminierungen verursachen: Die Basis 
für eine geschlechtsneutrale Arbeitsbewertung ist eine geschlechtsneutrale Arbeits-
beschreibung. Diese ist jedoch nicht per Tarifvertrag vorgesehen.  
 
Paarvergleiche zur Feststellung der Gleichwertigkeit von Tätigkeiten (Bewertung Soll) 
Für die Prüfung der Gleichwertigkeit wurden insgesamt drei Tätigkeitspaare ausge-
wählt Verglichen wurde jeweils eine männlich dominierte Tätigkeit mit einer weiblich 
dominierten Tätigkeit. Zudem wurden Tätigkeiten ausgesucht, die häufiger vorkom-
men (Kernstellen) und in derselben oder einer vergleichbaren Entgeltgruppe ein-
gruppiert sind.  
 
Der Paarvergleich zur Feststellung der Gleichwertigkeit von Tätigkeiten stellt im 
Grunde ein geschlechtsneutrales Arbeitsbewertungssystem dar, mit dem die ausge-
wählten Tätigkeiten neu bewertet werden. Dieses Bewertungsergebnis kann dann mit 
der derzeit geltenden Eingruppierung verglichen werden, die auf der Basis des gel-
tenden Tarifvertrages (TV-V) und der betrieblichen Anwendungspraxis dieses Tarif-
vertrages vorgenommen wurde.  
 
Der Paarvergleich berücksichtigt vier Anforderungsbereiche mit insgesamt 19 Unter-
kriterien (s. Abb. 1) Die einzelnen Anforderungskriterien sowie die jeweiligen Anfor-
derungsstufen sind detailliert beschrieben.  
 

 
Abbildung 1: Anforderungsbereiche und -merkmale des Paarvergleichs zur Feststellung der Gleich-
wertigkeit von Tätigkeiten (eg-check.de) 



 
Die ausgewählten Vergleichspaare wurden mit diesem Verfahren gemeinsam von all 
jenen betriebliche Expert/innen bewertet, die auch ansonsten für die Eingruppierun-
gen im Unternehmen verantwortlich sind. Die Ergebnisse der Paarvergleiche sind der 
folgenden Tabelle zu entnehmen:  
 
Die Ergebnisse der 3 Paarvergleiche zeigt Abbildung 2 im Überblick. 
 
 Paar 1 

(Entgeltgruppe 4) 
Paar 2 
(Entgeltgruppe 7) 

Paar 3 
(Entgeltgruppe 10) 

Anforde-
rungsbereiche  

Küchen-
wirt-
schafts-
arbeiterin 

Kanalfach-
arbeiter 

Mitarbeite-
rin  
Betriebs-
verwaltung 

Elektriker 
 

Kunden-
korres-
pondentin 

Automati-
sierungs-
techniker 

1. Anforderun-
gen an das 
Wissen und 
Können 

3 3 12 8 12 13 

2. Anforderung 
an psycho-
soziale Kompe-
tenzen 

7 6 6 5 9 5 

3. Anforderun-
gen an Verant-
wortung 

4 4 3 5 6 6 

4. Physische 
Anforderungen 

4 5 1 3 2 3 

Gesamtsumme 18 18 22 21 29 27 
 
Abbildung 2: Ergebnisse der Paarvergleiche zur Feststellung der Gleichwertigkeit von Tätigkeiten im 
Beispielunternehmen 
 
Anmerkung: Hierbei handelt es sich um eine zusammengefasste Darstellung der Ergebnisse. In jedem 
Anforderungsbereich sind weitere Anforderungsmerkmale zusammengefasst. (s. Abb. 1) 

 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Tätigkeiten innerhalb der Paare jeweils auf (annä-
hernd) gleiche Gesamtstufenzahlen kommen, wenn die Anforderungsmerkmale nicht 
weiter gewichtet werden. (Eine innere Gewichtung ergibt sich bereits durch unter-
schiedliche maximal erreichbare Punktzahlen für die einzelnen Anforderungsarten.) 
Damit sind die verglichenen Tätigkeiten als gleichwertig anzusehen. Ihre Eingruppie-
rungen in dieselben Entgeltgruppen können als gerechtfertigt betrachtet werden.  
 
Zusammenfassend zeigen die Paarvergleiche, dass trotz der kritischen Regelungen 
im festgelegten Verfahren der Arbeitsbewertung (TV-V), in der betrieblichen Eingrup-
pierungspraxis keine Benachteiligungen beim Grundentgelt nachgewiesen werden 
konnten. Eine Erklärung für dieses positive Ergebnis könnte in den geschlechtsneut-
ralen Arbeitsbeschreibungen liegen, die zwar nicht per Tarifvertrag vorgesehen sind, 
aber in dem geprüften Betrieb dennoch erstellt wurden. Abschließend hat jedoch 
auch eine erste kritische Sicht auf andere Entgeltbestandteile, z. B. Zuschläge, auf 
mögliche Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts hingewiesen. Hier müsste 
eine weitere Prüfung mit dem eg-check.de ansetzen.  


